
Listenpreis = Höchstpreis?
Beitrag von „Djino“ vom 18. Dezember 2011 19:51

Zitat

ich verschicke nur Kleinteile, die in einen Umschlag (2,20,- Porto) passen. Plus
Luftpolsterumschlag sind die 3,00,- Erstattung von Amazon also durchaus
einzuhalten......

Nur bekommst du von Amazon nicht einmal die 2,20 Porto erstattet. Dem Käufer werden 3,00
Euro berechnet - aber nicht an dich weitergereicht! (Ein weiterer Gewinn für Amazon, zusätzlich
zu den Verkaufsgebühren, die man dir noch berechnet.)
Du zahlst also (bei deiner Rechnung) kräftig drauf! (Folge dem Link auf der Verkaufsseite zu
den Gebühren und klicke dich durch - das ist etwas versteckt...)
Tipp: Wenn du Bücher verschickst, tust du dies (noch kostendeckend, wenn du keinen teuren
Luftpolsterumschlag neu kaufst) mit einer Büchersendung (nur kommt die dann evtl. nicht
mehr vor Weihnachten an).
(Nicht, dass du dich hier noch selbst abzockst, wäre ärgerlich...)

1https://www.lehrerforen.de/thread/31937-listenpreis-h%C3%B6chstpreis/?postID=269444#post269444
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